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Anrechnung anderweitigen Erwerbs 

 

 

I. Anspruchsgrundlagen für Zahlungsanspruch des Arbeitnehmers 

1. § 615 Satz 1 BGB i.V.m. §§ 293 ff. BGB 

2. § 74 Abs. 2 HGB i.V.m. Wettbewerbsabrede 

II. Anrechnungsvorschriften 

1. § 615 Satz 2 BGB 

2. § 11 KSchG 

3. § 74c Abs. 1 HGB 

III. Anrechnung 

1. Grundsatz der Gesamtberechnung 

2. Anrechnung kraft Gesetzes 

3. Tatsächlicher Erwerb 

a) Durch anderweitige Arbeit 

(1) Neues Arbeitsverhältnis 

(2) Freies Dienstverhältnis als Geschäftsführer/Vorstand 

(3) freie Mitarbeit 

(4) Selbstständige Tätigkeit 

(5) Einkünfte ohne Tätigkeit 
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b) Öffentlich-rechtliche Leistungen 

(1) Arbeitslosengeld 

(2) Übergangsgeld 

c) Ersparte Aufwendungen 

d) Höhe 

(1) Kausalität 

(2) Einkünfte aus dem beendeten oder einem früheren Arbeitsverhältnis 

(3) Begriff des „Erwerbs“ 

(4) Anrechnungsgrenzen 

4. Böswillig unterlassener Erwerb 

a) Begriff der Böswilligkeit 

b) Einzelfälle 

(1) Arbeitslosmeldung 

(2) Eigene Bemühungen 

(3) Nicht vertragsgemäße Prozessbeschäftigung? 

(4) Ruhestand 

(5) Unterlassene Durchsetzung von Ansprüchen 

c) Berechnung des (fiktiven) Erwerbs 

(1) Schätzung 

(2) Dienstwagen 

IV. Prozessuale Fragen 

1. Abgestufte Darlegungs- und Beweislast 

2. Auskunftsanspruch des Arbeitgebers 

a) § 74c Abs. 2 HGB (ggf. analog) 

b) § 242 BGB: Tatbestandsvoraussetzungen 

(1) Vorliegen einer besonderen rechtlichen Beziehung 

(2) Dem Grunde nach feststehende oder (im vertraglichen Bereich) zumindest 

wahrscheinliche Existenz eines Leistungsanspruchs des Auskunftsfordern-

den gegen den Anspruchsgegner 

(3) Entschuldbare Ungewissheit des Auskunftsfordernden über Bestehen und 

Umfang seiner Rechte 

(4) Zumutbarkeit der Auskunftserteilung durch den Anspruchsgegner 
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c) Reichweite der Auskunftserteilungspflicht 

(1) Erwerb 

(2) Vermittlungsangebote des Job Centers 

(3) Eigenbemühungen des Arbeitslosen 

(4) Vorzulegende Unterlagen 

d) Eidesstattliche Versicherung 

3. Geltendmachung des Auskunftsanspruchs im Prozess 

a) Widerklage 

b) Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts (§ 273 BGB) 

IV. Taktisches Vorgehen bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen 

1. Anbieten einer Prozessbeschäftigung? 

2. Hinweise im Kündigungsschreiben 

3. (Laufender) Nachweis offener Stellen 

4. Geltendmachung des Auskunftsanspruchs 
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